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Bericht des Aufsichtsrats
Im Geschäftsjahr 2022 trat der Aufsichtsrat zu drei Sitzungen zusammen.

Während des Geschäftsjahres 2022 hat uns die Geschäftsführung regelmäßig durch schriftliche und mündliche Be-
richte über den Geschäftsverlauf, die Ertrags- und Finanzlage, die geplanten Investitionsvorhaben und die Unter-
nehmensplanung informiert. Der Aufsichtsrat hat dabei die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden 
Aufgaben, insbesondere die Beratung und Überwachung der Geschäftsführung, wahrgenommen, sich von der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt und die erforderlichen Entscheidungen, nach sorgfältiger Prüfung 
und Beratung, getroffen. Durch regelmäßige Berichte der Geschäftsführung wurden wir jederzeit umfassend und zeit-
nah über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft unterrichtet. In alle Entscheidungen, die 
für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, war der Aufsichtsrat durch einen intensiven und offenen 
Austausch mit der Geschäftsführung unmittelbar eingebunden.

Der Jahresabschluss 2022 ist einschließlich des Lageberichts von der als Abschlussprüfer bestellten Kesel & Partner 
PartGmbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, ausführlich geprüft worden. Der uneingeschränkte Bestäti-
gungsvermerk wurde erteilt.

Unsere eingehende Prüfung und Beratung über den Jahresabschluss ergaben keine Einwände und der von der Ge-
schäftsführung aufgestellte Jahresabschluss wurde von uns in der vorgelegten Form gebilligt. Mit dem Lagebericht und 
insbesondere der Beurteilung zur weiteren Entwicklung des Unternehmens sind wir einverstanden.

Nach intensiver Beratung stimmte der Aufsichtsrat sodann dem ihm vorgelegten und auch während der Sitzung des 
Aufsichtsrates am 3. Juli 2023 mündlich durch den Abschlussprüfer erläuterten Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2022 zu und stellte diesen fest.

Wir danken der Geschäftsführung, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Betriebsrat der Stadtwerke 
Ansbach GmbH für ihre im Geschäftsjahr 2022 geleistete Arbeit und sprechen ihnen unsere Anerkennung aus.

 

Ansbach, im Juli 2023
Der Aufsichtsrat

Thomas Deffner
Oberbürgermeister der Stadt Ansbach
Vorsitzender

Lagebericht

1. Grundlagen der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist – für das Gebiet der Stadt Ansbach und, soweit kommunalrechtlich zulässig, auch 
darüber hinaus – die Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme sowie die Errichtung und der Betrieb von Kom-
munikationsanlagen und das Erbringen von Kommunikations- und Abwasserdienstleistungen. Letztere beschränkt auf 
solche für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Ansbach.

Gesellschafter der Stadtwerke Ansbach GmbH sind die Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH (AVVH) 
mit 60 % und die Thüga AG, München, mit 40 % am gezeichneten Eigenkapital. Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der AVVH mit einer Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin Thüga AG. Im Berichtsjahr 
haben sich keine Veränderungen in den gesellschaftsrechtlichen Beziehungen ergeben.

Die Gesellschaft hält nachfolgende Beteiligungen:

Kom9 GmbH & Co. KG     0,57 %
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG  2,70 %
SYNECO GmbH & Co. KG i. L.    0,49 %
Visconto GmbH               22,00 %
solid GmbH      5,99 %

Die Stadtwerke Ansbach GmbH sind ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen. Gemäß § 6b Abs. 3 
EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG gliedern sich die Tätigkeitsbereiche der Stadtwerke Ansbach GmbH wie folgt:

Elektrizitätsverteilung – der Transport von Elektrizität in Mittel- und Niederspannung über Elektrizitätsverteilernetze 
zur Versorgung von Kunden.

Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors – Bezug und Belieferung und Verkauf von Strom an Stromkunden 
sowie Betrieb und Eigentum an Photovoltaik-Anlagen. 

Gasverteilung – der Transport von Erdgas über örtliche und regionale Leitungsnetze zur Versorgung von Kunden.

Andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors – Bezug und Belieferung und Verkauf von Gas an Gaskunden.

Intelligenter Messtellenbetrieb – Einbau, Betrieb und Wartung der Messstellen und ihrer Messeinrichtungen und -sys-
teme sowie Gewährleistung der mess- und eichrechtskonformen Messung einschließlich Datenübertragung.

Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors – Wassergewinnung und –bezug zur Belieferung und Verkauf 
an Wasserkunden – Wärmeerzeugung zur Belieferung und Verkauf an Wärmekunden – sonstige Nebengeschäfte, 
Betriebsführungen, Beteiligungen an Unternehmen und Betreibung eines leistungsfähigen Telekommunikationsnetz-
werkes.

Die Stadtwerke Ansbach GmbH sehen die Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Verteilnetze für Strom, Erdgas, Wasser 
und Fernwärme als ihren wesentlichen und nachhaltigen Beitrag zur Daseinsvorsorge für Ansbach. 

Zentrale Steuerungselemente bilden das Investitionsvolumen sowie der Jahresüberschuss (vor Gewinnverwendung) für 
die Gesellschaft.
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2. Wirtschaftsbericht

Die Konsequenzen von geopolitischen Ereignissen stellten uns im Berichtsjahr vor elementare Herausforderungen. 
Das Handeln der Politik und der Wirtschaft hat unser Handeln als Energieversorger sowie den Alltag unserer Ge-
sellschaft seit Beginn des Krieges in der Ukraine durch die Folgeeffekte dominiert und bestimmt. Die Unsicherhei-
ten insbesondere bei Gaslieferungen führen seit März 2022 zu teilweise rekordartigen Anstiegen der Börsenpreise 
für Brennstoffe und Strom. Als Reaktion auf die Sanktionen der westlichen Welt und der EU-Staaten reduzierte 
Russland die Lieferung von Erdgas. Infolgedessen hat die Diversifikation von Energieimporten in Deutschland 
massiv an Bedeutung gewonnen. Die Maßnahmen, welche die Bundesregierung in kürzester Zeit auf den Weg 
gebracht hat, haben auch massive Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben in Deutschland und unsere Branche 
und somit auf unsere Gesellschaft, sei es die erhöhte Volatilität an den Energiehandelsmärkten, die energie- und 
klimapolitischen Veränderungen oder auch regulatorische Eingriffe. 

Unter diesen Rahmenbedingungen stieg in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um 1,8 % nach 
einem Anstieg von 2,6 % im Jahr 2021. 

Nach ersten Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen reduzierte sich der Energieverbrauch in 
Deutschland im Berichtsjahr um 4,7 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser erreichte damit den niedrigsten Stand seit 
der Wiedervereinigung. 

Der Betrieb der Strom- und Erdgasnetze lässt, bedingt durch die Regulierungsvorgaben der Bundesnetzagentur, 
wenig Spielraum für freie unternehmerische Gestaltungsmöglichkeiten. Mit dem Geschäftsjahr 2022 befinden 
wir uns im vierten Jahr der dritten fünfjährigen Regulierungsperiode für Strom, bei Erdgas im fünften Jahr der 
dritten fünfjährigen Regulierungsperiode. Die umfangreichen Anforderungen an das aufwendige Berichtswesen, 
die detaillierten, anspruchsvollen Netzentgeltkalkulationen und -genehmigungen sowie deren jährliche Nach-
kalkulationen bedeuten für die Stadtwerke Ansbach GmbH als Verteilnetzbetreiber permanent personelle und 
kostenmäßige Belastungen. 

Im Oktober 2021 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Festlegungen der zukünftigen Eigenkapitalzinssätze für 
die Elektrizitäts- und Gasnetzbetreiber veröffentlicht. Die BNetzA hat darin einheitlich für Strom- und Gasnetz-
betreiber, und damit auch für unsere Netzgesellschaften, einen Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen von 5,07 % 
vor Körperschaftsteuer (bisher 6,91 %) ermittelt. 

Für Altanlagen wurde ein Zinssatz von 3,51 % vor Körperschaftsteuer (bisher 5,12 %) ermittelt. Die neuen Zins-
sätze gelten ab der vierten Regulierungsperiode. Diese beginnt für die Gasnetzbetreiber im Kalenderjahr 2023, 
für die Stromnetzbetreiber im Kalenderjahr 2024. Aus Sicht der Netzbetreiber gefährdet dieses Zinsniveau die 
Leistungs- und Investitionsfähigkeit der Netzbetreiber und damit eine erfolgreiche Energiewende. Insbesondere 
die von der BNetzA vorgeschlagene Marktrisikoprämie ist im europäischen Vergleich sehr gering.

Die gesamtwirtschaftliche Lage des Jahres 2022 und damit auch die Lage in Ansbach war zunächst geprägt von 
der sich ausweitenden Energiekrise. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verstärkte die Entwicklung 
rasant steigender Energiepreise. Im Zuge des Preisanstieges, der im August 2022 seinen Höhepunkt fand, stiegen 
auch die Kosten für Waren und Dienstleistungen deutlich an. Hinzu kamen Material- und Lieferengpässe sowie 
der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. 

Mit steigenden Energienotierungen gerieten Energiediscounter ins Straucheln. Kunden von diesen Unternehmen 
wurden mit massiven Preisaufschlägen konfrontiert oder abgekündigt. Dadurch sahen sich Grundversorger wie 
die Stadtwerke Ansbach GmbH mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Insbesondere wurden Kunden des 
Wettbewerbs in die gesetzliche Ersatz- bzw. Grundversorgung aufgenommen, die hierfür benötigte Energie musste 
zu extrem hohen Marktpreisen neu beschafft werden. Die Beschaffung erfolgte über den kurzfristigen Termin- 
bzw. über den Spotmarkt.

Nachdem die Preise für Strom und Gas im Verlauf des Jahres 2022 enorm zugelegt hatten, sind sie seit Mitte 
Dezember wieder gefallen. 

Die Stadtwerke Ansbach GmbH stellen sich erfolgreich diesen permanenten Veränderungen des Marktes und passen 
sich den gesetzlichen Rahmenbedingungen an. 

Eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs der Stadtwerke Ansbach GmbH liegen, 
können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen wesentlich davon abweichen, wie sie 
heute abgeschätzt werden. Solche Ungewissheiten ergeben sich insbesondere, neben anderen, aufgrund folgender Fak-
toren: Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Lage, Einführung konkurrierender Geschäfts-
felder durch andere Unternehmen, fehlende Akzeptanz neuer Geschäftsfelder sowie unerwartete Forderungsausfälle 
von Großkunden als auch Änderungen in den politischen Rahmenbedingungen.
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3. Geschäftsverlauf

ANAN-Strom

Die nutzbare Stromabgabe im Netzgebiet der Stadtwerke Ansbach GmbH sank gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Giga-
wattstunden (GWh) bzw. 0,5 %. Lag die nutzbare Abgabe im Vorjahr noch bei 236,2 GWh, waren es im Berichtsjahr 
235,1 GWh. 

Der Stromabsatz des eigenen Vertriebes sank im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1,5 GWh (minus 0,8 %). Hatte 
der Absatz im eigenen Netz und in fremden Netzgebieten im Jahr 2021 noch 191,7 GWh betragen, so lag er im Be-
richtsjahr bei 190,2 GWh. 

Zu Beginn des Jahres 2022 konnten die Strompreise für die Haushalt- und Gewerbekunden stabil gehalten werden. 
Zum 01.07.2022 wurden die Strompreise für unsere Kunden gesenkt, da ab diesem Zeitpunkt die EEG-Umlage wegge-
fallen ist. Somit verbilligte sich der Strompreis um 4,43 Cent je kWh brutto. 

Eine weitere Preisanpassung in der Grundversorgung erfolgte zum 01.11.2022. Diese Preisanpassung wurde erfor-
derlich, da vermehrt fremdversorgte Kunden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen in die Grundversorgung 
aufgenommen werden mussten. Für diese ungeplanten Kunden mussten Energiemengen zu aktuellen Marktpreisen 
beschafft werden. 

ANAN-Gas

Im Berichtsjahr 2022 ging die nutzbare Erdgasabgabe im Netzgebiet der Stadtwerke Ansbach GmbH witterungsbe-
dingt um 69,8 GWh von 550,9 GWh auf 481,1 GWh bzw. 12,7 % zurück. Der Gasabsatz des Vertriebs sank von 288,0 
GWh um 41,3 GWh auf 246,7 GWh. Damit verringerte sich die Erdgasabgabe an eigene Kunden um 14,3 %. Neben den 
deutlich milderen Temperaturen war das Sparverhalten der Abnehmer hierfür ausschlaggebend. 

Aufgrund gestiegener Beschaffungspreise, höherer Netzentgelte, der Einwanderung ungeplanter Kunden in unsere 
Absatzportfolien sowie gestiegener CO2-Besteuerung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) mussten 
die Erdgaspreise zum 01.01.2022 angehoben werden. 

Eine weitere Preisanpassung wurde zum 01.07.2022 erforderlich. Geschuldet war diese Preismaßnahme einer weiteren 
Verteuerung der Beschaffungspreise und der weiteren Aufnahme ungeplanter, bisher vom Wettbewerb versorgter Kun-
den. Diese Kundenzuwächse waren nicht planbar. Grundversorger, wie die Stadtwerke Ansbach GmbH, sind gesetzlich 
verpflichtet, diese Kunden ohne Versorgungsunterbrechung und unabhängig davon, ob und zu welchen Preisen Energie 
überhaupt beschaffbar ist, aufzunehmen. 

Eine weitere Preisanpassung erfolgt zum 01.11.2022. Neugeschaffene und gestiegene Umlagen machten diese Preisan-
passung unumgänglich.

ANAN-Wasser

Der Trinkwasserabsatz veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich. Er stieg um rund 20 Tm³ (plus 0,8 
%) von 2,58 Mio. m³ auf 2,60 Mio. m³. Dem höheren Wasserabsatz aufgrund des vergleichsweise trockenen Sommers 
2022 wirkten Einsparanstrengungen unserer Kunden entgegen.

ANAN-Wärme

In der Sparte Wärme ging die gelieferte Wärmemenge um 4,7 GWh bzw. 8,3 % gegenüber dem Vorjahr zurück. Im 
Berichtsjahr wurden 51,8 GWh an Ansbacher Wärmeabnehmer geliefert. Im Jahr davor waren es 56,5 GWh. Der ge-
sunkene Wärmeabsatz resultiert insbesondere aus der milden Witterung des Jahres 2022 im Vergleich zum Vorjahr.

ANAN-Telekommunikation

Die Glasfaserinfrastruktur wurde unter wirtschaftlichen Aspekten weiter ausgebaut. Dies erfolgte im Zuge von Bau-
maßnahmen zur Erschließung von neuen Baugebieten und bei erfolgreicher Teilnahme an öffentlichen Ausschreibun-
gen. Das Engagement der Stadtwerke Ansbach GmbH sorgte unter anderem dafür, dass alle Ansbacher Schulstandorte 
zügig mit breitbandigen Internetdienstleistungen versorgt werden konnten. Zudem wurden weitere Standorte von 
Unternehmen und Standorte von Behörden untereinander – außerhalb des Internets – vernetzt. 

Die Versorgungssicherheit war in allen Versorgungsbereichen zu jeder Zeit gewährleistet.

Beschaffung

ANAN-Strom

Unsere Beschaffungsstrategie ist langfristig angelegt. Unter Berücksichtigung der vertrieblichen Aktivitäten werden 
über verschiedene Kontrahenten Strommengen für unsere Kunden im eigenen Netzgebiet und außerhalb des eigenen 
Netzgebietes beschafft. Für größere Industrie- und Gewerbekunden sowie für Bündelkunden – sowohl innerhalb des 
eigenen Netzgebietes als auch außerhalb – werden die Beschaffungsaktivitäten bei Vertragsabschlüssen vollzogen. 

Die eigene Stromerzeugung erfolgt im Wesentlichen über Kraft-Wärme-Koppelung in unseren Heizwerken Barton/
Bleidorn und Katterbach sowie in der Wärmeversorgungsanlage für die „HürnerHöfe“. Die in den Heizwerken zur 
Grundlastversorgung eingesetzten Blockheizkraftwerke (BHKW) werden mit Bioerdgas betrieben und erzeugen Strom 
nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG). 

ANAN-Gas

Bereits seit mehreren Jahren beziehen die Stadtwerke Ansbach GmbH von verschiedenen Lieferanten Gas. Am Markt 
werden flexible Gasbezugsverträge und Standardprodukte zur Belieferung der Kunden eingekauft. 

Seit 2014 wird ein eigenes Bioerdgasbezugsportfolio bewirtschaftet. Von verschiedenen Lieferanten wird Bioerdgas, 
das in unseren Blockheizkraftwerken zur gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung genutzt wird, eingekauft. Seit 
Februar 2018 wird die Erdgastankstelle in der Ansbacher Bahnhofstraße ebenfalls mit umweltfreundlichem Bioerdgas 
betrieben.

ANAN-Wasser

Der größte Teil des an Ansbacher Kunden gelieferten Trinkwassers wird in den Wassergewinnungsgebieten Gersbach 
und Schlauersbach gewonnen. Dort fördern wir das Wasser nachhaltig und somit ressourcenschonend und zukunftso-
rientiert. Geringe Wassermengen werden von umliegenden Fernwasserversorgern bezogen, um unnötigen Leitungsbau 
zu vermeiden. Im Gegenzug liefern wir aus den gleichen Gründen auch geringe Mengen in andere Wasserversorgungs-
gebiete.
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Personal und Soziales

Am 31. Dezember 2022 beschäftigten die Stadtwerke Ansbach GmbH insgesamt 99 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einschließlich der 15 Auszubildenden. 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten dabei in Teilzeit. 

Die Pflichtquote, der Prozentsatz der Arbeitsplätze, auf denen Schwerbehinderte beschäftigt werden müssen, wurde 
erfüllt. Eine Ausgleichsabgabe war deshalb nicht zu entrichten.

Aus- und Weiterbildung

Zur Realisierung der strategischen Ziele sind die Stadtwerke Ansbach GmbH weiterhin auf qualifizierte Fach- und 
Führungskräfte angewiesen. 

Aus diesem Grunde beschäftigen die Stadtwerke Ansbach GmbH seit September 2022 insgesamt 3 neue Auszubilden-
de. Dabei wurde in den Ausbildungsberufen Elektroniker/in, Industriekaufmann/Industriekauffrau und Fachinformati-
ker/in jeweils ein Ausbildungsplatz besetzt.

Durch regelmäßig durchgeführte Mitarbeitergespräche werden die Unternehmensziele den Mitarbeitern vermittelt 
und Verbesserungspotentiale für die Zukunft erarbeitet. 

Die Teilnahme junger Nachwuchskräfte an Führungsnachwuchskräfte-Seminaren, berufsbegleitende Weiterbildungen 
zum Meister oder Techniker sowie das Absolvieren von berufsbegleitenden Studien sichert langfristig die unverzicht-
bare fachliche Kompetenz des Personals.

Dienstjubiläen

Die Betriebstreue der Mitarbeiter ist unverändert hoch. Für langjährige Betriebstreue konnten im Jahr 2022 zwei Mit-
arbeiter für ihre 25-jährige Dienstzeit geehrt werden.

Umwelt

Unserer Branche kommt bei der Ausgestaltung der Energiewende eine bedeutende, wenn nicht sogar eine substanzi-Unserer Branche kommt bei der Ausgestaltung der Energiewende eine bedeutende, wenn nicht sogar eine substanzi-
elle Rolle zu. Ein aktiver Umweltschutz ist mit der Energieerzeugung, dem Energietransport und nicht zuletzt mit dem elle Rolle zu. Ein aktiver Umweltschutz ist mit der Energieerzeugung, dem Energietransport und nicht zuletzt mit dem 
Energieverbrauch in vieler Hinsicht eng verwoben. Die genannten Technologiefelder besitzen großes Innovationspo-Energieverbrauch in vieler Hinsicht eng verwoben. Die genannten Technologiefelder besitzen großes Innovationspo-
tential. tential. 

Seit Jahren engagieren wir uns in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Hier werden alle Themenfelder – von der rege-Seit Jahren engagieren wir uns in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Hier werden alle Themenfelder – von der rege-
nerativen Energieerzeugung und –speicherung über die innovative Anwendung von Energie bis hin zur Energiebera-nerativen Energieerzeugung und –speicherung über die innovative Anwendung von Energie bis hin zur Energiebera-
tung besetzt. Die Energieberater der Stadtwerke Ansbach GmbH sind ausgebildete und zertifizierte Umweltmanage-tung besetzt. Die Energieberater der Stadtwerke Ansbach GmbH sind ausgebildete und zertifizierte Umweltmanage-
ment-Fachkräfte und Gebäudeenergieberater. Sie haben also das fundierte Wissen auf allen Gebieten des betrieblichen ment-Fachkräfte und Gebäudeenergieberater. Sie haben also das fundierte Wissen auf allen Gebieten des betrieblichen 
Umweltschutzes und bei der Energieberatung erworben. Auf dieses Wissen greifen die Bürgerinnen und Bürger unserer Umweltschutzes und bei der Energieberatung erworben. Auf dieses Wissen greifen die Bürgerinnen und Bürger unserer 
Stadt bereits seit Jahren gerne zurück. Bei den Stadtwerken Ansbach GmbH und im „Klimaladen“ in der Ansbacher Stadt bereits seit Jahren gerne zurück. Bei den Stadtwerken Ansbach GmbH und im „Klimaladen“ in der Ansbacher 
Innenstadt werden allgemeine Energieberatungen und Fördermittelberatungen durchgeführt und kostenlos Energie-Innenstadt werden allgemeine Energieberatungen und Fördermittelberatungen durchgeführt und kostenlos Energie-
messgeräte ausgeliehen. messgeräte ausgeliehen. 

Ökologie und Ökonomie vereinen wir bei unserem Engagement bei der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG Ökologie und Ökonomie vereinen wir bei unserem Engagement bei der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 
(THEE). Die Gesellschaft hat ihren Fokus auf eine wirtschaftlich sinnvolle, regenerative Energieerzeugung gerichtet. (THEE). Die Gesellschaft hat ihren Fokus auf eine wirtschaftlich sinnvolle, regenerative Energieerzeugung gerichtet. 
Seit vielen Jahren investiert die THEE in Onshore-Windparks und Solarparks. Zudem gehört zum Portfolio der THEE Seit vielen Jahren investiert die THEE in Onshore-Windparks und Solarparks. Zudem gehört zum Portfolio der THEE 
auch ein Batteriespeicher. Mittlerweile bündelt das Portfolio über 280 MW Erzeugungsleistung. Außerdem betreiben auch ein Batteriespeicher. Mittlerweile bündelt das Portfolio über 280 MW Erzeugungsleistung. Außerdem betreiben 
die Stadtwerke Ansbach eigene Photovoltaikanlagen auf Gebäudedächern. In Summe erzeugen wir über unsere Anla-die Stadtwerke Ansbach eigene Photovoltaikanlagen auf Gebäudedächern. In Summe erzeugen wir über unsere Anla-
gen und durch Beteiligung an der THEE im Jahr rd. 30 Mio. kWh Strom.gen und durch Beteiligung an der THEE im Jahr rd. 30 Mio. kWh Strom.
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4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ertragslage

Die Stadtwerke Ansbach GmbH erzielten im Geschäftsjahr 2022, einschließlich Zinserträge und Erträge aus Beteiligun-
gen, Gesamterträge von 97,6 Mio. € (Vorjahr 90,4 Mio. €) und liegen damit um 8,0 % über dem Vorjahresniveau. Diese 
Erträge betreffen mit 98,1 % (Vorjahr 96,8 %) die Umsatzerlöse. Davon entfallen auf den Geschäftsbereich Strom 55,1 
Mio. € (bereits abgezogen ist hier die Stromsteuer mit 3,9 Mio. €), auf Gas 22,5 Mio. € (bereits abgezogen ist hier die 
Energiesteuer mit 1,4 Mio. €), auf Wasser 9,0 Mio. €, auf Wärme 8,4 Mio. € und auf Telekommunikation und sonstige 
Tätigkeiten 0,6 Mio. €. 

Die Umsatzerlöse im Stromvertrieb blieben gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant. Hierbei wirkte die zunächst 
deutliche Reduzierung der EEG-Umlage und die endgültige Abschaffung dieser Umlage zur Jahresmitte gestiegenen 
Verkaufspreisen entgegen. Im Bereich des Gasvertriebs stiegen die Umsatzerlöse, trotz vergleichsweiser milder Tem-
peraturen im Vergleich zu 2021, preisbedingt deutlich an. Gleichläufig war die Entwicklung in der Sparte Wärme. Die 
Wasserabnahme und die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf sind gegenüber dem Vorjahr nur leicht angestiegen.

Verwendet wurden die Gesamterträge für den Materialaufwand mit 69,3 Mio. € (Vorjahr 66,3 Mio. €), den Personal-
aufwand mit 7,3 Mio. € (Vorjahr 6,5 Mio. €), die übrigen Aufwendungen mit 5,4 Mio. € (Vorjahr 4,4 Mio. €), die Ab-
schreibungen mit 5,1 Mio. € (Vorjahr 5,0 Mio. €), die Steuern einschl. Steuerumlagen mit 3,4 Mio. € (Vorjahr 2,1 Mio. 
€) und die Zinsaufwendungen mit 0,6 Mio. € (Vorjahr 0,5 Mio. €).

Die Preisentwicklungen an den Energiebörsen führten zu deutlich gestiegenen Beschaffungskosten für Strom und 
Erdgas. Dementsprechend stiegen die Aufwendungen für den Materialeinsatz, insbesondere im Bereich der Gasbe-
zugskosten.

Der Jahresüberschuss vor Gewinnabführung von 6,4 Mio. € (Vorjahr 5,5 Mio. €) wird gemäß Gewinnabführungsvertrag 
an die Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH in Höhe von 2,8 Mio. € und an die Thüga AG als Minder-
heitsgesellschafterin in Höhe von 1,8 Mio. € abgeführt. Der Jahresüberschuss nach Gewinnabführung von 1,8 Mio. € 
wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Die Gesellschaft weist im Berichtsjahr ein EBIT von 9,4 Mio. € (Vorjahr 7,1 Mio. €) aus.

Die Gesamtkapitalrentabilität nach Steuern beläuft sich auf 5,8 % (Vorjahr 5,9 %).

Die Gesellschaft konnte einen Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und Ausgleichszahlung an einen außenstehen-
den Gesellschafter von 6,4 Mio. € erzielen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich um 19,1 Mio. € auf 121,4 Mio. € erhöht. Auf der Vermögensseite dominiert das langfristige 
Vermögen, mit einem Anteil von 70,2 % (Vorjahr 78,2 %) der Bilanzsumme. Die Vermögensstruktur entspricht den 
branchentypischen Vermögensverhältnissen. Auf der Passivseite dominiert das Fremdkapital die Bilanzstruktur. Die Ge-
sellschaft verfügt über bilanzielles Eigenkapital von 33,1 Mio. € (Vorjahr 31,3 Mio. €). Das Anlagevermögen weist eine 
Erhöhung bei den Sachanlagen in Höhe von 4,1 Mio. € auf. Bei den Beteiligungen liegt die Erhöhung bei 1,2 Mio. €. 
Deutliche Erhöhungen zeigen sich im Umlaufvermögen. Ursächlich für diese Erhöhung sind die sonstigen Vermögens-
gegenstände mit rd. 8,3 Mio.€ und die stichtagsbezogene Zunahme der liquiden Mittel um rd. 5,4 Mio. €.
Finanziert wurden die Investitionen im Wesentlichen aus Fremdkapital. Die Verbindlichkeiten nahmen insgesamt um 
10,7 Mio. € und die Rückstellungen um 5,2 Mio. € zu. Zudem erhöhten sich die Ertragszuschüsse um 1,5 Mio. € und 
konnten somit ebenfalls zur Finanzierung beitragen
 

Finanzlage

Kapitalstruktur

Das Eigenkapital und die eigenkapitalähnlichen Mittel zum 31.12.2022 betragen 32,7 % der Bilanzsumme. Verein-
nahmte passivierte Ertragszuschüsse werden zu zwei Drittel als eigenkapitalähnliche Mittel dem Eigenkapital und zu 
einem Drittel dem langfristigen Fremdkapital zugerechnet. Die Fremdkapitalaufbringung erfolgt im Wesentlichen über 
langfristige Darlehen bei Kreditinstituten. Insgesamt deckt das langfristige Kapital das langfristige Vermögen zu 93,4 
% ab.
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Liquidität

Im Berichtsjahr zeichneten sich folgende Zahlungsströme ab:

Jahr
2022

Mio.  €
2021

Mio. €

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 14,4 10,6

Investitionstätigkeit -9,7 -4,3

Finanzierungstätigkeit 0,7 -4,3

Wie die Kapitalflussrechnung zeigt, konnten die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit decken. Im Ergebnis erhöhte sich der Finanzmittelfonds 
um 5,4 Mio. € auf rund 9,3 Mio. €.

Neben dem bilanzierten Eigen- und Fremdkapital stehen der Gesellschaft freie Kreditlinien über die Konzernfinanzie-
rung in Höhe von 4,0 Mio. € zur Verfügung, die zum Bilanzstichtag nicht ausgenutzt waren.

Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2022 ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Investitionen 

Das Investitionsprogramm 2022 wurde mit einem finanziellen Volumen von 9,3 Mio. € abgeschlossen. 

Der Schwerpunkt der Investitionen lag in der Wasserversorgung mit 2,9 Mio. €, weiterhin in der Stromversorgung mit 
2,4 Mio. € sowie in der Gasversorgung mit 2,3 Mio. €. Die wichtigsten Maßnahmen waren im Wasser die Ortsnetzlei-
tungen mit 1,6 Mio. €, im Gas die Niederdruck-Versorgungsleitungen mit 1,4 Mio. € und im Strom die Kabelerweite-
rung im Niederspannungsnetz mit 0,9 Mio. €.

In den Ausbau des Geschäftsfelds Telekommunikation wurden 0,7 Mio. € investiert, in den intelligenten Messstellen-
betrieb 0,4 Mio. € und in die Wärme 0,2 Mio. €. 

Das im Wirtschaftsplan 2022 vorhergesehene Investitionsvolumen von 8,5 Mio. € wurde überschritten.

Weiterhin wurde mit 1,2 Mio. € an der Kapitalerhöhung einer wesentlichen Beteiligung teilgenommen.

Zusammenfassende Gesamtaussage:

Im Geschäftsjahr 2022 haben wir in einem sehr herausfordernden energiewirtschaftlichen und -politischen Umfeld 
agiert. Der Geschäftsverlauf sowie die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben die Erwartungen 
vollumfänglich erfüllt und die Prognose übertroffen. Durch die Thesaurierung von 1,8 Mio. € wurde das Eigenkapital 
erneut gestärkt. Die Vermögens- und Finanzsituation der Gesellschaft stellt zum Betrachtungszeitpunkt eine stabile 
Basis für die zukünftige Entwicklung dar. 

5. Chancen- und Risikobericht

Risikomanagementsystem

Um die Position der Stadtwerke Ansbach GmbH im Markt weiter zu verbessern, sollen sich bietende Chancen auch 
in Zukunft aktiv genutzt werden. Die Nutzung von Chancen bedeutet aber auch das Eingehen von Risiken, von deren 
Bewältigung der Erfolg des Unternehmens maßgeblich mitbestimmt wird.
 
Nur wenn die Stadtwerke Ansbach GmbH ihre wesentlichen Risiken rechtzeitig erkennen und ihnen systematisch 
begegnen, sind sie in der Lage, sich bietende Chancen unternehmerisch verantwortlich zu nutzen. Dieser Erkenntnis 
Rechnung tragend, werden die innerhalb des Unternehmens vorhandenen Maßnahmen zur Risikosteuerung in einem 
einheitlichen und durchgängigen Risikomanagementsystem auf Ebene der Muttergesellschaft, der Ansbacher Versor-
gungs- und Verkehrsholding GmbH, für den gesamten Konzern zusammengefasst. Das System dient dabei auch als 
Informationsbasis des Aufsichtsrates und der Gesellschafter über die aktuelle Risikosituation im Unternehmen.

Risiken sind alle Ereignisse und mögliche Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens, die sich nega-
tiv auf die Erreichung unserer Unternehmensziele auswirken können. Die identifizierten Risiken sind bezüglich ihrer 
Bedeutung zu bewerten. Diese Risikobewertung erfolgt nach der Häufigkeit ihres Auftretens (Eintrittswahrscheinlich-
keit) und der möglichen Schadenshöhe. Darauf aufbauend werden die Risiken klassifiziert in geringe Risiken, mittlere 
Risiken und wesentliche Risiken.  
 
Ad-hoc-Risikomeldungen sind Risikomeldungen der Risikoklassen „mittleres Risiko“ und „wesentliches Risiko“ der Mit-
arbeiter des Risikomanagement-Gremiums, welche zwischen zwei Halbjahreserhebungen an den Leiter des Risikoma-
nagement-Gremiums gemeldet werden. Ad-hoc-Risikomeldungen der Risikoklasse „wesentliches Risiko“ werden sofort 
über die Geschäftsführung an den Aufsichtsratsvorsitzenden weitergeleitet.

Risikobericht Finanzinstrumente 

Zu den Finanzinstrumenten zählen originäre und derivative Finanzinstrumente.

Die originären Finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen Finanzanlagen des Anlagevermögens, 
Forderungen sowie flüssige Mittel. Auf der Passivseite betreffen die originären Finanzinstrumente im Wesentlichen 
Verbindlichkeiten.

Zur Absicherung von Festpreiszusagen an Kunden der Stadtwerke Ansbach GmbH im Bereich von Lieferungen von 
Energie wurden im Jahr 2022 keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt. Ein spekulativer Einsatz erfolgte nie. 

Das Risikomanagement in Bezug auf Finanzinstrumente ist der Geschäftsgröße angepasst. Die Überwachung der Risi-
ken erfolgt laufend von Seiten der Geschäftsleitung. 

Im Rahmen des übrigen Engagements in Finanzanlagen bzw. im Liquiditätsmanagement ist die Anlagestrategie wei-
terhin als konservativ anzusehen.

Die einzelnen Risikokategorien sind wie folgt zu beurteilen:

Preisänderungsrisiken

Risiken, dass der Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen des Marktpreises oder preisbeeinflussen-
der Parameter, wie Wechselkurse, Volatilitäten oder Marktzinssätze, schwankt, liegen grundsätzlich nicht vor. Wertmin-
derungen im Beteiligungsportfolio können aber gewöhnlich nicht ganz ausgeschlossen werden. Fremdwährungsforde-
rungen oder  verbindlichkeiten bestehen nicht.
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Die Wertpapiere betreffen ausschließlich Anlagen in einen Geldmarktfonds zur gesetzlich vorgeschriebenen Absi-
cherung von Altersteilzeitguthaben; durch Garantiezusage der Fondsgesellschaft ist die Rückzahlung der eingezahl-
ten Beiträge gesichert. Aufgrund der derzeitigen Marktsituation könnten sich durch potentielle Lieferantenausfälle 
Preisänderungen auf der Beschaffungsseite ergeben, die sich kurzfristig signifikant auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage auswirken könnten.

Ausfallrisiken

Die Gefahr, dass der Vertragspartner bei einem Geschäft über ein Finanzinstrument seinen Verpflichtungen nicht oder 
nicht fristgerecht nachkommen kann und dadurch beim bilanzierenden Unternehmen finanzielle Verluste verursacht 
werden, besteht grundsätzlich. Im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden im Geschäftsjahr 
trotz Energiekrise die mit deutlich steigenden Preisen einhergeht und abklingender Corona-Pandemie Ausfälle im 
vertretbaren Rahmen verbucht. Mit einer Vielzahl von Kunden mussten Ratenzahlungen vereinbart werden. Die Forde-
rungsausbuchung erfolgt aus Gründen kaufmännischer Vorsicht bereits bei Eröffnung von Insolvenzverfahren. Der bi-
lanzierte Forderungsbestand ist somit um diese sich in der Beitreibung befindlichen Forderungen bereinigt. Die Risiken 
aus unvorhersehbaren Forderungsausfällen sind auch im Hinblick auf die Energiekrise und die ansteigenden Preise in 
ausreichender Höhe in den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Das Ausfallrisiko von Kundenfor-
derungen kann sich möglicherweise aufgrund gestiegener Verbraucherinsolvenzen erhöhen. Den Ausfallsrisiken wird 
zudem mit einer Warenkreditversicherung entgegnet, welche etwaige Forderungsausfälle teilweise abdeckt. Belastbare 
Aussagen können diesbezüglich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden. In Abhängigkeit der 
weiteren Entwicklung der Energiepreise sowie der Inflationsentwicklung wird sich das Ausfallrisiko voraussichtlich 
grundsätzlich nochmals erhöhen. 

Liquiditätsrisiken

Risiken, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die Finanzmittel zu beschaffen, die zur Be-
gleichung der im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten eingegangenen Verpflichtungen notwendig sind, bestehen 
derzeit nicht.

Risiken aus Zahlungsstromschwankungen

Risiken resultieren daraus, dass die zukünftigen, aus einem Finanzinstrument erwarteten Zahlungsströme Schwankun-
gen unterworfen und damit betragsmäßig nicht festgelegt sind. Die Stadtwerke Ansbach GmbH sind diesen Risiken im 
Bereich der Bankdarlehen unterworfen, soweit die Zinsbindungsdauer vor letztmaliger Tilgung endet und bei Erneue-
rung der Zinsfestschreibung ein höherer Zins festgesetzt wird. Gleichzeitig kann dies bei sinkenden Zinssätzen positiv 
wirken. Die Zinsfestschreibung erfolgt im Regelfall auf zehn Jahre, der Tilgungszeitraum wird in der Regel adäquat zur 
Abschreibungsdauer des finanzierten Objektes festgelegt und beläuft sich auf rund 20 Jahre. Insbesondere die Zinser-
träge aus liquiden Mitteln als auch die Zinsaufwendungen aus Kontokorrentverbindlichkeiten sind von schwankenden 
Marktzinssätzen abhängig. Trotz erster Zinserhöhungen durch die EZB werden liquide Mittel derzeit auf einem nied-
rigen Niveau verzinst. Durch die Leitzinserhöhungen haben sich die Zinsen für Kontokorrentverbindlichkeiten sowie 
insbesondere neue Darlehensgewährungen deutlich erhöht. Weitere Leitzinserhöhungen und damit eine generelle 
Anhebung des Zinsniveaus werden aufgrund der Inflationsschätzungen erwartet.

Risikobeurteilung Geschäftsjahr 2022

Turnusgemäß wurden bei den Stadtwerken Ansbach GmbH die auswertbaren Risiken halbjährlich ermittelt. Der seit 
Februar 2022 andauernde Ukraine-Krieg hat die Überprüfung maßgeblich geprägt. Von den erfassten Risiken sind ca. 
82,8 % als „geringe Risiken“ und 16,8 % als „mittlere Risiken“ und 0,4 % als „wesentlich“ einzustufen. 

Im Rahmen einer Ad hoc Risikomeldung im April 2022 wurde der Aufsichtsratsvorsitzende über die Aufnahme ei-
nes wesentlichen Risikos in Folge des Ukraine-Krieges informiert. Basis dieser Einschätzung war die Ausrufung der 
Frühwarnstufe des Notfallplans Gas durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), die Über-
nahme der Gazprom Germania durch die Bundesnetzagentur sowie die steigenden Beschaffungspreise. Ferner wurden 
neben Lieferengpässen in der Gas- und Materialversorgung, erhebliche Preissteigerungen in sämtlichen Bereichen 
erwartet.

Betrachtet man die Zusammensetzung der mittleren Risiken, so zeigt sich, dass 2/3 der Risiken aus dem Bereich der 
nur schwer zu beeinflussbaren, externen Risiken aus Absatzmarkt, Beschaffungsmarkt und aus den politischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen resultieren. 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Besonders seit Beginn des Krieges in der Ukraine sehen wir auf den Energiegroßhandelsmärkten stark schwankende 
Preise, die sich auf die Beschaffungssituation auswirken. Die Risikosituation der Gesellschaft hat sich infolgedessen 
deutlich geändert. So haben wir zu Beginn des Jahres 2022 ein weiteres wesentliches Risiko ins Risikomanagement 
aufgenommen. Infolge nicht absehbarer Verwerfungen auf den Energiebeschaffungsmärkten könnte es zu wesentli-
chen negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft kommen.

Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben – so scheint es jedenfalls. Die Zielmarke von einer Inflation um die zwei 
Prozent ist derzeit nicht in Sicht. Unter den genannten Rahmenbedingungen – höchst volatile Energiepreise, hohe 
Inflation, Krieg in Europa – ist eine Prognose der weiteren Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Ansbach GmbH 
schwierig. Zudem gibt es eine Vielzahl weiterer Faktoren, die die Entwicklung der Stadtwerke Ansbach GmbH beein-
flussen können, von denen zahlreiche außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Zu nennen ist vor allem die durch 
die Bundesregierung eingeleitete Energiewende vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der Klimaschutzziele, 
welche das Unternehmen vor stets neue Herausforderungen stellt. Inwieweit und wie schnell diese Herausforderungen 
bei vorhandener Infrastruktur umgesetzt werden können, bleibt abzuwarten. Durch die gesetzliche Ausgestaltung der 
Wärmewende in Deutschland bestehen momentan erhebliche Vorbehalte gegenüber einer Gasheizung, was die Dis-
kussion um die vorhandenen Gasnetze und deren Nutzung bzw. Nutzungsdauer befeuert. In welcher Form die einge-
leitete europäische Sanierungsoffensive im Gebäudebestand und die zeitliche Reihenfolge der Wärmedämmstandards 
der Gebäude zusätzlich die Geschäftsentwicklung beeinflussen, kann noch keine Aussage getroffen werden. Auch 
Lieferkettenprobleme und die Besetzung von Stellen durch Fachpersonal beeinflussen die künftige Entwicklung der 
Stadtwerke Ansbach GmbH. 

Im Rahmen unseres Risikomanagementsystems überprüfen wir die festgestellten Risiken. Die Risikosituation wird wei-
terhin signifikant von Unsicherheiten geprägt, die im Wesentlichen aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine 
resultieren. Die derzeit größten Unsicherheiten bestehen im Zusammenhang mit möglichen Preisänderungen an den 
Beschaffungsmärkten. 

Wesentliche Chancen in Ergänzung zum Risikobericht sind insbesondere:

• Digitalisierung der Vertriebswege und der Prozesse allgemein 
• Innovative neue Geschäftsfelder und Dienstleistungen entwickeln und vermarkten
• Weiterer Ausbau unserer Kommunikationsdienstleistungen 
• Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes und Entwicklung von Mehrwertprodukten für Kunden 

der Stadtwerke Ansbach GmbH 
• Kundenbindung mittels Contractinglösungen mit Servicedienstleistungen wie Nebenkostenabrechnung
• Absatzsteigerungen durch Elektromobilität

6. Prognosebericht

Im Zuge des Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt, sind die Länder der Europäischen Union (EU) und 
die Mitglieder der North Atlantic Treaty Organisation (NATO) wieder enger zusammengerückt. Die Konsequen-
zen, die der Krieg in der Ukraine für einzelne Unternehmen und für ganze Volkswirtschaften mit sich brin-
gen wird, können nur eingeschränkt abgeschätzt werden. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ha-
ben ihre Prognose vom Herbst, die einen Rückgang um 0,4 % vorsah Anfang April 2023 revidiert und gehen nun 
von einem leichten Anstieg der Wirtschaftsleistung in 2023 von 0,3 % aus. Dennoch wird davon ausgegan-
gen, dass die Inflationsrate nur langsam vom 6,9 % in 2022 auf 6,0% im laufenden Jahr zurück gehen wird. 
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Der zukünftige Geschäftsverlauf der Stadtwerke Ansbach GmbH wird neben der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
insbesondere durch den wettbewerblichen und regulatorischen Rahmen auf deutscher und europäischer Ebene be-
stimmt. Wesentlich werden für Deutschland weitere Reformen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes, Programme zur 
Förderung grüner Wärmeoptionen, die Umsetzung des Kohleausstiegsgesetzes und Novellen des Gebäude-Energie-Ge-
setzes sein. Darüber hinaus können bzw. werden diese Bedingungen zeitweise überlagert durch kurzfristig orientierte 
Maßnahmen zur weiteren Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben die Volatilitäten der Energie- und Beschaffungsmärkte mit sich schnell ver-
ändernden Preisen deutlich zugenommen und haben bereits zu Beginn des Geschäftsjahres 2023 zu Unsicherheiten 
geführt und werden voraussichtlich auch im weiteren Jahresverlauf zu weiteren Unsicherheiten bzw. Unwägbarkeiten 
führen. 

Allerdings werden wir – wie bereits in der Vergangenheit – alles daransetzen, um die Wirtschaftskraft des Unterneh-
mens zu erhalten. Durch umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur, weitere Verbesserungen des Dienstleistungs-
angebotes und kundenorientiertes Handeln werden die Stadtwerke Ansbach GmbH auch in Zukunft zum Erhalt und 
zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Ansbach beitragen.

ANAN-Strom

Der Trend zum Energiesparen und zum Einsatz regenerativer Energien wird sich weiter verstärken. Dies ist nicht nur 
Folge des Ukraine-Krieges sondern auch geänderter politischer Rahmenbedingungen. Dadurch steigen die Herausfor-
derungen für einen sicheren Netzbetrieb. Die zu erwartenden hohen Investitionen in den Netzausbau durch den An-
schluss erneuerbarer Energieerzeugungsanlagen werden zum weiteren Anstieg der Netzkosten führen. Zudem wurden 
nicht nur der Ausstieg aus der Kernenergie sondern auch aus der Kohleverstromung beschlossen. Damit werden die 
Herausforderungen an eine sichere Energieversorgung weiter ansteigen.

Im Sommer 2022 wurde viel Erdgas zur Stromerzeugung eingesetzt. Kühlwasserprobleme, vor allem bei den fran-
zösischen Kernkraftwerken, schränkten die Verfügbarkeit von Strom aus Kernenergie in Europa deutlich ein. Da der 
Jahreswechsel 2022/2023 viel zu trocken war, werden ähnliche Probleme im Sommer 2023 erwartet.

ANAN-Gas

Der Klimawandel ist allgegenwärtig. Damit befindet sich zwangsweise auch der Wärmemarkt in Deutschland in einem 
tiefgreifenden Wandel. Auf Gebäude entfallen etwa 40 % des Energieverbrauchs und rund ein Drittel der CO2-Emissi-
onen in Deutschland. Politisch gesehen galt Erdgas als Brückentechnologie. 
Allerdings ist das Image dieses Energieträgers spätestens mit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine stark be-
schädigt. 

Eine Gasmangellage ist im vergangenen Winter nicht eingetreten. Die ausgefallenen russischen Erdgasmengen konn-
ten alternativ, vor allem durch norwegische Lieferungen und Flüssigerdgas (LNG) ausgeglichen werden. Allerdings war 
der vergangene Winter vergleichsweise mild und die Kunden sind wesentlich bewusster mit Energie umgegangen. 

ANAN-Wasser

Die Kosten in der Wasserversorgung werden vor allem durch die Investitionen und den Unterhalt für die Anlagen zur 
Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung bestimmt. Damit ist unsere Kostenstruktur von Fixkosten geprägt und damit 
größtenteils unabhängig davon, wie viel Wasser an die Verbraucher geliefert wird. Als Herausforderung für die Zukunft 
sehen wir die Aufgabe, eine sichere, kostendeckende Versorgung der Bürger sowie Industrie- und Gewerbebetriebe in 
Ansbach zu garantieren. Der Klimawandel ist hier ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. 
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ANAN-Wärme

Die Wärmeversorgung für unsere Kunden wird über drei große Heizwerke, Inselversorgungen und Contractinglösungen 
realisiert. Wo dies wirtschaftlich sinnvoll war oder sich in Zukunft gestaltet, wurden und werden Blockheizkraftwerke 
in bedarfsgerechten Größen zur kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt. Die Blockheizkraftwerke in 
den Heizwerken und in einer großen Wohnanlage werden mit Bioerdgas betrieben. 

Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden Wärmedirektservice über Wärmecontracting unter Einbeziehung regene-
rativer Erzeugungsanlagen, wie Wärmepumpen, Solarthermie und Photovoltaik an. Hier werden wir unser Engagement 
weiter ausbauen. Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Wärmeversorgung aber auch den schonenden Umgang mit 
Ressourcen haben wir als Ziele für unsere Wärmeversorgung definiert. 

ANAN-Telekommunikation 

Bereits seit einigen Jahren engagieren sich die Stadtwerke Ansbach GmbH beim Glasfaserausbau. Hier liegt der Fokus 
auf der Erschließung von Baugebieten, Wohnquartieren und Gewerbeansiedlungen. Bei Baumaßnahmen im Rahmen 
von Verlegung neuer Versorgungsleitungen prüfen wir, ob und unter welchen Gegebenheiten eine wirtschaftliche 
Mitverlegung von Telekommunikationsleitungen sinnvoll ist. 

Für das Geschäftsjahr 2023 ist der Ausbau des Baugebietes Brandlesweg und der Anschluss von Gewerbekunden ge-
plant. Zudem haben die Stadtwerke Ansbach GmbH an der städtischen Ausschreibung für unerschlossene Haushalts-
kunden teilgenommen und haben für den Ausbau den Zuschlag erhalten.

Fortführung des Informationssicherheitsmanagementsystems ISMS

Das Informationssicherheitsmanagementsystem muss dauerhaft fortgeführt werden. Hier fand im 1. Quartal 2023 ein 
externes Überwachungsaudit statt, welches erfolgreich abgeschlossen wurde. 

Im Geschäftsjahr 2023 wird eine Software zur Angriffserkennung in Betrieb genommen. Diese gewährleistet künf-
tig die Überwachung des technischen Datenverkehrs der kritischen Infrastruktur. Auffälligkeiten werden umgehend 
alarmiert und geprüft um eine Kompromittierung der IT-Systeme frühestmöglich zur erkennen bzw. zu verhindern. 

Zusammenfassung

Für das Geschäftsjahr 2023 beläuft sich das geplante Investitionsvolumen auf rd. 9,3 Mio. €. Die Schwerpunkte liegen 
in der Sparte Wasser mit 2,8 Mio. €, in der Sparte Strom mit 2,6 Mio. € und in der Sparte Gas mit 1,9 Mio. €. In der 
Sparte Wasser werden wir mit rd. 2,0 Mio. € gezielt in das Leitungsnetz zur Verbesserung der Infrastruktur sowie in die 
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Stadtgebiet von Ansbach investieren.

Für das Geschäftsjahr 2023 planen wir gemäß Wirtschaftsplan und unter Vorbehalt einer gemäßigten wirtschaftlichen 
Entwicklung bei Umsatzerlösen von 102,0 Mio. € ein Jahresergebnis vor Gewinnabführung und Thesaurierung in Höhe 
von 2,5 Mio. €. Hierbei berücksichtigen wir Absatzmengen, die sich für unser Gasgeschäft bei normaler Witterung 
ergeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen über Risiken und Chancen beruhen auf heutigen Erkenntnissen und bestimmten An-
nahmen. Sie beinhalten daher grundsätzlich eine Reihe von Ungewissheiten. Unsere Unternehmensentwicklung wird 
in volatilen Zeiten insbesondere durch Marktpreisveränderungen zwischen Abschluss der Termingeschäfte und Erfül-
lungszeitpunkt geprägt. Je höher die Preisveränderungen, desto volatiler wird unsere Prognose. Bezüglich der vor-
stehenden Prognose bestehen erhebliche Unsicherheiten insbesondere aufgrund der geopolitischen Auswirkungen 
des Kriegs in der Ukraine und den Ausstrahlungswirkungen auf die Energiemärkte. Die seit 23. Juni 2022 geltende 
Alarmstufe des Notfallplans zeigt trotz Versorgungsalternativen von Flüssiggas etc. die bestehende Unsicherheit für 
die Gasversorgung, insbesondere für den kommenden Winter. Den hieraus erwachsenden Risiken wird jedoch durch 
ein adäquates, vorhandenes Risikomanagement begegnet. Eine Quantifizierung der Auswirkung bei Risikoverschärfung 
durch einen Mangel in der Versorgung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht abschließend möglich.
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Jahresabschluss
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva 31.12.2022
Euro

31.12.2021
TEuro

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen Rechten und Werten

246.873,42 251

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 6.967.925,17 7.349
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

2. Technische Anlagen und Maschinen

a) Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen 4.547.875,00 4.988
b) Verteilungsanlagen
c) Sonstige technischen Anlagen und Maschinen

56.111.307,00
495.605,00

53.592  
586

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.092.544,00 1.180
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.267.872,96 1.711

73.483.129,13 69.406

III. Finanzanlagen

Beteiligungen 11.492.706,13 10.340
85.222.708,6885.222.708,68 79.99779.997

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 679.188,35 484
2. Fertige Erzeugnisse
3. Emissionsrechte

24.979,98
1.355.690,00

12
1.318

2.059.858,33 1.814
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.338.839,56 11.580
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 739.128,35 485
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen

ein Beteiligungsverhältnis besteht
14.663,23 15

4. Sonstige Vermögensgegenstände 12.710.187,53 4.406
24.802.818,67 16.486

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 9.271.952,62 3.856

36.134.629,6236.134.629,62 22.15622.156

C. Rechnungsabgrenzungsposten 102.999,89102.999,89 134134

121.460.338,19121.460.338,19 102.287102.287
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Passiva 31.12.2022
Euro

31.12.2021
TEuro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 15.000.000,00 15.000  

II. Kapitalrücklage 13.009.259,11 13.009

III. Andere Gewinnrücklagen 5.125.645,66 3.326
33.134.904,7733.134.904,77 31.33531.335

B. Empfangene Ertragszuschüsse 9.817.095,009.817.095,00 8.3338.333

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen

1.063.275,00 1.277

2. Steuerrückstellungen 506.213,88 434
3. Sonstige Rückstellungen 11.198.402,24 5.891

12.767.891,1212.767.891,12 7.6027.602

D. Verbindlichkeiten

1.  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 39.439.376,99 33.306
2.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.994.189,52 9.182
3.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen

Unternehmen
1.657.188,89 3.668

4.  Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit 1.860.955,13 2.116
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

5.  Sonstige Verbindlichkeiten 15.788.736,77 6.745
davon

aus Steuern: 725.373,22 € (V j. 1.001 T€)
im Rahmen der sozialen Sicherheit: 4.578,71 € (V j. 3 T€)

65.740.447,3065.740.447,30 55.01755.017

121.460.338,19121.460.338,19 102.287102.287
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 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

31.12.2022
Euro

31.12.2021
TEuro

1. Umsatzerlöse 100.944.911,39 92.988
Stromsteuer -3.892.046,96 -3.912
Energiesteuer -1.418.538,95 -1.635

95.634.325,48 87.441

2. Veränderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen 1.000,23 -1
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 319.781,42 252
4. Sonstige betriebliche Erträge 954.808,00 1.970

96.909.915,13 89.662
5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren 50.582.032,00 48.496

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.704.931,67 17.847
69.286.963,67

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 5.795.073,16 5.112
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 1.504.996,75 1.391
davon für Altersversorgung: 326.288,13 € (V j. 388 T€) 7.300.069,91

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 5.107.527,19 4.989

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.423.652,85 4.392
9.791.701,519.791.701,51 7.4357.435

9. Erträge aus Beteiligungen 634.800,70 676
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 22.639,68 18

davon aus verbundenen Unternehmen: 608,37 € (V j. 0 T€)

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 580.812,87 534
davon an verbundene Unternehmen: 1.296,41 € (V j. 1 T€)
davon aus Aufzinsung: 24.461,69 € (V j. 31 T€)

9.868.329,029.868.329,02 7.5957.595

12. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter 1.860.955,13 2.116
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3.068.756,11 1.689

davon Steuerumlage: 2.722.290,00 € (V j. 1.295 T€)

14. Ergebnis nach Steuern 4.938.617,784.938.617,78 3.7903.790

15. Sonstige Steuern 347.185,08 365
4.591.432,704.591.432,70 3.4253.425

16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags

abgeführter Gewinn 2.791.432,70 3.175
17. Jahresüberschuss 1.800.000,001.800.000,00 250250

18. Einstellung in andere Gewinnrücklagen 1.800.000,00 250
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Anhang

Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Ansbach GmbH haben ihren Sitz in Ansbach und sind eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Ansbach unter der Nummer HRB 3152.

Die Gesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH (AVVH) mit Sitz 
in Ansbach. Für das Geschäftsjahr wird ein Konzernabschluss von der AVVH erstellt.

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), den ergänzenden 
Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und des Energiewirtschaftsgesetzes aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die 
Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren gewählt wurde.

Zum 1. Januar 2003 wurde mit der AVVH ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. In diesem Vertrag verpflichtet 
sich die AVVH, der Thüga AG als Minderheitsgesellschafterin der Stadtwerke Ansbach GmbH, eine jährliche Garantie-
dividende und eine Ausgleichszahlung in Abhängigkeit vom Jahresergebnis zu leisten.

Billanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger 
Abschreibungen angesetzt.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen 
Abschreibungen bewertet. Die von Kunden gezahlten Zuschüsse für Netz- und Leitungsanschlüsse wurden in den Ge-
schäftsjahren 2003 bis 2009 vom Anlagevermögen aktivisch abgesetzt; ab dem Jahr 2010 werden die Zuschüsse wie 
von 2000 bis 2002 auf der Passivseite ausgewiesen.

Bei den Eigenleistungen werden die geleisteten Lohnstunden mit einem durchschnittlichen Stundensatz aktiviert. 
Angemessene Lohn- und Materialgemeinkosten sind berücksichtigt.

Den nach § 253 Abs. 3 HGB planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorge-
gebenen Nutzungsdauern zugrunde, da diese als sachgerechte Schätzung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern 
herangezogen werden können.

Die Zuwendungen für wasserwirtschaftliche Vorhaben aus der Förderung nach RZWas2018 für die Jahre 2017 bis 2021 
werden anschaffungskostenmindernd berücksichtigt.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear und zeitanteilig nach betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer (3 bis 35 
Jahre). Für Hausanschlüsse und Zähler, die als Sammelposten aktiviert werden, erfolgt bei Zugang im ersten Halbjahr 
eine Jahresabschreibung von 9/12 und bei Zugang im zweiten Halbjahr von 3/12.

Geringwertige Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten bis zu 800 € betragen, werden im Jahr des Zugangs 
voll abgeschrieben. Ein Abgang der Vermögensgegenstände im Zugangsjahr wird unterstellt.

Die unter Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizu-
legenden Wert bilanziert.
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Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den fortgeschriebenen 
durchschnittlichen Einstandspreisen bilanziert. Die fertigen Erzeugnisse beinhalten den mit durchschnittlichen För-
derkosten bewerteten Wasserbestand in den Hochbehältern zum 31.12.2022, des Weiteren die zu Einstandspreisen 
bewerteten Handelswaren. Die entgeltlich erworbenen Emissionsrechte sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden alle erkennbaren Risiken durch Einzelwertberich-
tigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung der Forderungen in 
Höhe von 3,5 % angemessen Rechnung getragen. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind die Forde-
rungen aus dem hochgerechneten Verbrauch zwischen dem Ablese- und Abschlussstichtag enthalten. 

Die Gesellschaft macht aufgrund des Steuerumlagevertrags keinen Gebrauch von der Abbildung latenter Steuern auf-
grund temporärer Differenzen. Aufgrund unterschiedlicher Wertansätze von Vermögensgegenständen und Schulden in 
der Handels- und Steuerbilanz würde sich eine aktive latente Steuer ergeben. In den Saldierungsbereich einbezogene 
passive Latenzen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Sachanlagevermögen aufgrund verrechneter Ertragszuschüs-
se, aktive Latenzen beruhen im Wesentlichen auf der Bewertung der Pensions- und der sonstigen Rückstellungen.

Bei den empfangenen Ertragszuschüssen handelt es sich um von Kunden für Netz- und Leitungsanschlüsse gezahlte 
Zuschüsse, die in den Geschäftsjahren 2000 bis 2002 und ab 2010 passiviert und innerhalb von 20 Jahren zugunsten 
der Umsatzerlöse mit jährlich 5 % erfolgswirksam aufgelöst werden. Im ersten und letzten Jahr beträgt die jährliche 
Auflösung 2,5 %.

Die Pensionsrückstellungen werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Zur Verbesserung der Darstellung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wurde die Bewertung der Pensionsverpflichtungen von der projected unit credit 
(puc) Methode auf das modifizierte Teilwertverfahren umgestellt. Im Berichtsjahr wird der Rechnungszinssatz auf Basis 
des 10-jährigen Durchschnittssatzes entsprechend der individuellen Duration mit 1,78 % (Vorjahr 1,87 %) angesetzt. 
Der Berechnung liegen wie im Vorjahr die Heubeck-Richttafeln 2018 G zugrunde. Bei der Ermittlung der Rückstel-
lungen wurde eine Dynamisierung der Versorgungsbezüge von 0,94 % (Vorjahr: Anwartschaftstrend bzw. Renten-
steigerung von jährlich 2,5 %) zugrunde gelegt. Im Rahmen der erstmaligen Bewertung der Rückstellung nach dem 
modifizierten Teilwertverfahren ergab sich ein einmaliger Auflösungsbetrag in Höhe von 141 T€. Der Auflösungsbetrag 
wurde erfolgswirksam im Berichtsjahr erfasst. 

Steuerrückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Steuerbelastung gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewer-
tung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, 
um die zukünftigen Verpflichtungen abzudecken. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind 
mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre 
abgezinst.

Die Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen sind auf der Grundlage der Heubeck-Richttafeln 2018 G sowie unter 
Anwendung eines Rechnungszinssatzes von 1,44 % ermittelt. Der Rechnungszinssatz von 1,44 % findet ebenfalls bei 
der Berechnung der Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen Anwendung. Für die Bewertung wurden Fluktuations-
wahrscheinlichkeiten zwischen 0,0 % und 25,0 % berücksichtigt.

Im Rahmen der Bewertung der Altersteilzeitverpflichtungen, welche nach Maßgabe des Blockmodells gebildet werden, 
wurde ein Rechnungszins von 0,43 % sowie Gehalts- und Rententrends von 2,5 % berücksichtigt. Weiter wird die 
Aufstockung des Gehalts und der Rentenversicherungsbeiträge als eine außerhalb des Arbeitsverhältnisses stehende 
Abfindungszahlungsverpflichtung angesehen, für die eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet wird. 
Neben den vorgenannten Bewertungsparametern kommen hier ebenfalls die Heubeck-Richttafeln 2018 G zum Tragen.

Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.
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Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens geht aus dem beiliegenden Anlagenspiegel hervor.

Unter den Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen wie folgt enthalten:

Unternehmen
Eigenkapital zum

31.12.2021*
in €

Anteil am
Stammkapital
31.12.2022 

in %

Jahresergebnis 2021*
in €

Kom9 GmbH & Co. KG, Freiburg im Breisgau 879.712.975 0,57 94.664.985

solid GmbH, Fürth 457.159 5,99 3.588

SYNECO GmbH & Co. KG i. L., München 2.291.322 0,49 -106.624

Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. 
KG, Hamburg

228.419.889 2,70 9.662.905

Visconto GmbH, Veitshöchheim 2.017.914 22,00 433.503

* Eigenkapital bzw. Jahresergebnis aus Jahresabschluss 2021, da festgestellter Jahresabschluss 2022 noch nicht vorliegt. 
Die Angaben zum Eigenkapital und zum Ergebnis der SYNECO GmbH & Co. KG i. L., München, beziehen sich abwei-
chend auf den 30.04.2022.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen teilen sich auf in 722 T€ (Vorjahr 456 T€) Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen und 17 T€ (Vorjahr 29 T€) sonstige Forderungen.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen mit 11 T€ (Vorjahr 12 
T€) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und mit 4 T€ (Vorjahr 3 T€) sonstige Forderungen.

Die Restlaufzeiten der Forderungen betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr.

Bis 2015 erfolgte die Ermittlung aufgrund des 7-jährigen Durchschnittswertes. Die veränderte höhere Zinsermittlung 
führt zu einem um 0,34 %-Punkte (Vorjahr 0,52 %-Punkte) höheren Zinssatz und damit zu einem um 32 T€ (Vorjahr 
66 T€) geringeren Zuführungsbetrag im Berichtsjahr (§ 253 Abs. 6 HGB). Die Bewertung der Pensionsrückstellungen 
mit einem Rechnungszinssatz von 1,44 % (Vorjahr 1,35 %) auf Basis eines Durchschnittszeitraums von sieben Jahren 
ergibt zum Stichtag 31.12.2022 einen Sollwert in Höhe von 1.095 T€ (Vorjahr 1.343 T€). Bei Organschaftsverhältnissen 
kommt die Ausschüttungssperre nicht zum Tragen.

Der Posten sonstige Rückstellungen wird im Wesentlichen für allgemeine wirtschaftliche Risiken 5.606 T€ (Vorjahr 
1.831 T€), für Personalkosten 1.012 T€ (Vorjahr 494 T€), für noch nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen 942 
T€ (Vorjahr 532 T€), für öffentlich/rechtliche Verpflichtungen 655 T€ (Vorjahr 606 T€) 
und für das Regulierungskonto 560 T€ (Vorjahr 1.117 T€) gebildet. 

Gemäß dem Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurden die Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen 
in Höhe von 42 T€ (Vorjahr 34 T€) (vor Saldierung) zum 31.12.2022 mit den an die Berechtigten verpfändeten Wert-
papieren saldiert. Die Wertpapiere wurden hierzu mit dem Zeitwert in Höhe von 34 T€ (Vorjahr 10 T€) bewertet. Der 
Anschaffungswert der Wertpapiere beträgt 34 T€ (Vorjahr 10 T€).
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Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich zusammen aus 153 T€ (Vorjahr 155 T€) For-
derungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 1.810 T€ (Vorjahr 3.823 T€) sonstige Verbindlichkeiten und betreffen 
mit 1.657 T€ (Vorjahr 3.668 T€) einen Gesellschafter. In den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind 0 T€ 
(Vorjahr 1.150 T€) Ausleihungen enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteili-
gungsverhältnis besteht, betreffen sonstige Verbindlichkeiten. Der Anteil für einen Gesellschafter beträgt 1.861 T€ 
(Vorjahr 2.116 T€).

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitenspiegel hervor:

Restlaufzeiten
bis zu 1 Jahr von 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahre Gesamt

31.12.2022
T€

31.12.2021
T€

31.12.2022
T€

31.12.2021
T€

31.12.2022
T€

31.12.2021
T€

31.12.2022
T€

31.12.2021
T€

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

4.960 4.973 13.592 10.882 20.887 17.451 39.439 33.306

Verbindlichkeiten aus Lie- 
ferungen und Leistungen

6.977 9.148 17 34 0 0 6.994 9.182

Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen

1.657 3.668 0 0 0 0 1.657 3.668

Verbindlichkeiten gegenüber 
Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis be- 
steht

1.861 2.116 0 0 0 0 1.861 2.116

Sonstige Verbindlichkeiten 15.737 6.693 0 0 52 52 15.789 6.745

Summe 31.192 26.598 13.609 10.916 20.939 17.503 65.740 55.017

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen damit 34.479 
T€ (Vorjahr 28.333 T€). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von mehr als einem Jahr belaufen sich 
auf 17 T€ (Vorjahr 34 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 
unverändert 52 T€. Die Verbindlichkeiten sind weder durch Grundpfandrechte noch durch ähnliche Rechte gesichert. 
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen teilweise handelsübliche Eigentumsvorbehalte.

Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die im Inland erzielten Umsatzerlöse einschließlich Strom- und Energiesteuer setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsbereiche
2022

T€
2021
T€

Stromversorgung 58.954 59.734

Gasversorgung 23.928 18.068

Wasserversorgung 9.035 8.969

Wärmeversorgung 8.467 5.791

Telekommunikation und sonstige Tätigkeiten 511 375

Intelligenter Messstellenbetrieb 50 51

Summe 100.945 92.988

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten mit 727 T€ (Vorjahr 1.785 T€) periodenfremde Erträge, wovon 679 T€ 
(Vorjahr 1.667 T€) auf die Auflösung von Rückstellungen entfallen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten einen Aufwand aus der Umlage für Körperschaftsteuer und 
Solidaritätszuschlag von 1.310 T€ (Vorjahr 516 T€) und einen Aufwand aus der Umlage der Gewerbesteuer von 1.412 
T€ (Vorjahr 779 T€).
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Sonstige finanzielle Verpflichtungen/Haftungsverhältnisse

Eine Mitgliedschaft für die Zusatzversorgung besteht bei der Bayerischen Versorgungskammer in München. Die Versor-
gungszusagen sind in deren Satzung geregelt. Im Berichtsjahr beträgt die Umlage 383 T€ (Vorjahr 369 T€) bei einem 
Umlagesatz von 7,75 %. Der Umlagesatz wird sich im Jahr 2023 nicht verändern. 
 
Aus bis zum Jahr 2034 abgeschlossenen Energiebezugsverträgen bestehen Verpflichtungen in nominaler Höhe von 
insgesamt 85.606 T€.

Die verbleibenden finanziellen Verpflichtungen bewegen sich im Rahmen der üblichen Verpflichtungen aus Kauf-, 
Miet- und Leasingverträgen sowie dem Bestellobligo aus Investitionen.

Mit einem Energiehandelspartner wurde eine zeitlich unbegrenzte, kündbare, Regressvereinbarung geschlossen, wel-
che eine verursachungsgerechte Zuordnung von Adressausfallrisiken und -schäden auf die Vertragspartner für die in 
der Vereinbarung zugrundeliegenden Geschäften beinhaltet. Eine Inanspruchnahme aus dem Gewährleistungsvertrag 
ist im Jahr 2022 nicht erfolgt, kann aber aufgrund der Entwicklungen auf den Energiemärkten nicht gänzlich für die 
Zukunft ausgeschlossen werden. Das Risiko einer Inanspruchnahme wird derzeit als gering eingeschätzt. Im Rahmen 
der Vereinbarung werden die potentiellen Adressausfall- und Schadensrisiken turnusmäßig gemeldet und betragen 
zum Bilanzstichtag insge-samt 2,1 Mio. €.

Organe

Mitglieder des Aufsichtsrats:

Thomas Deffner, Aufsichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister

Christoph Kahlen, stv. Aufsichtsratsvorsitzender Prokurist der Thüga AG

Dr. Thomas Bauer Justitiar der Thüga AG

Elke Beyer Staatsanwältin als Gruppenleiterin

Elke Homm-Vogel Erste Bürgermeisterin

Dipl.-Ing. (FH) Hannes Hüttinger Bauingenieur

Richard Illig Teilzeitlehrkraft und freiberuflicher Lektor

Kathrin Pollak Beamtin bei der Regierung von Mittelfranken

Frank Reisner Qualitätsfachkraft, Industriemechaniker

Otto Schaudig Vorsitzender Richter am BayVGH a. D.

Geschäftsführung:
Dipl.-Ing. Roland Moritzer

Für die Mitglieder des Aufsichtsrates wurde eine Aufwandsentschädigung von insgesamt 14 T€ (Vorjahr 14 T€) ausbe-
zahlt.
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 Honorar des Abschlussprüfers

Die Angaben sind im Konzernanhang der Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH, Ansbach, enthalten.

Angaben nach § 6 b Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz

An Geschäften größeren Umfangs mit assoziierten oder verbundenen Unternehmen sind folgende Netto-Entgelte zu 
nennen:

T€

Dienstleistungen 6.183

Kostenweiterbelastungen 48

Angaben zum Jahresergebnis

Vom Gewinn in Höhe von 6.452 T€ (Vorjahr 5.541 T€) erhält aufgrund des Gewinnabführungsvertrages die Ansbacher 
Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH 2.791 T€ (Vorjahr 3.175 T€). Die Thüga AG erhält als Minderheitsgesellschaf-
terin eine Ausgleichszahlung von 1.861 T€ (Vorjahr 2.116 T€). Darin enthalten ist die vertraglich vereinbarte Garantie-
dividende mit 384 T€ (Vorjahr 384 T€). Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 1.800 T€ (Vorjahr 250 T€) wird 
den anderen Gewinnrücklagen zugeführt.

Beschäftigtenzahlen und Arbeitnehmergruppen

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich beschäftigt:

2022

Mitarbeiter insgesamt 97

davon Teilzeitbeschäftigte 8

davon Auszubildende 14

Darin enthalten sind durchschnittlich 8 Teilzeitbeschäftigte (Vorjahr 8). Umgerechnet auf Vollzeitpersonen ergeben 
sich durchschnittlich 93 Mitarbeiter (Vorjahr 93).

Mutterunternehmen

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding 
GmbH mit Sitz in Ansbach einbezogen. Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses erfolgt im Bundesanzeiger.

Ansbach, 11. Mai 2023

Roland Moritzer
Geschäftsführer
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 Anlagenspiegel Geschäftsjahr 2022

Bilanzpositionen Anschaffungs- und Herstellungskosten
01.01.2022 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2022

€ € € € €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, 
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte so wie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten 2.806.068,52 99.526,82 152.812,96 11.900,93 2.764.683,31

2.806.068,52 99.526,82 152.812,96 11.900,93 2.764.683,31

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten einschließlich der 
Bauten auf fremden Grundstücken 27.087.698,87 0,00 51.746,86 0,00 27.035.952,01

2. Technische Anlagen und Maschinen

a. Erzeugungs- und Gewinnungsan-
lagen 30.512.616,55 54.686,41 202.933,93 60.857,45 30.425.226,48

b. Verteilungsanlagen
203.651.780,14 5.034.734,04 620.529,47 832.146,70 208.898.131,41

c. Sonstige Technische Anlagen und
    Maschinen 1.061.386,30 253.752,74 0,00 1.765,20 1.316.904,24

3. Andere Anlagen, Betriebs- und
    Geschäftsausstattung 6.241.237,53 306.907,17 444.054,44 42.471,81 6.146.562,07

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen
im Bau 1.710.885,65 3.506.129,40 0,00 -949.142,09 4.267.872,96

270.265.605,04 9.156.209,76 1.319.264,70 -11.900,93 278.090.649,17

III. Finanzanlagen

Beteiligungen 10.339.596,13 1.153.110,00 0,00 0,00 11.492.706,13

10.339.596,13 1.153.110,00 0,00 0,00 11.492.706,13

283.411.269,69 10.408.846,58 1.472.077,66 0,00 292.348.038,61
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Kumulierte Abschreibungen Restbuchwerte
01.01.2022 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021

€ € € € € € €

2.554.351,10 116.271,75 152.812,96 0,00 2.517.809,89 246.873,42 251.717,42

2.554.351,10 116.271,75 152.812,96 0,00 2.517.809,89 246.873,42 251.717,42

19.738.661,70 376.441,00 47.075,86 0,00 20.068.026,84 6.967.925,17 7.349.037,17

25.524.860,55 555.424,86 202.933,93 0,00 25.877.351,48 4.547.875,00 4.987.756,00

150.059.700,14 3.278.919,16 551.794,89 0,00 152.786.824,41 56.111.307,00 53.592.080,00

475.101,30 346.197,94 0,00 0,00 821.299,24 495.605,00 586.285,00

5.061.211,53 434.272,48 441.465,94 0,00 5.054.018,07 1.092.544,00 1.180.026,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.267.872,96 1.710.885,65

200.859.535,22 4.991.255,44 1.243.270,62 0,00 204.607.520,04 73.483.129,13 69.406.069,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.492.706,13 10.339.596,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.492.706,13 10.339.596,13

203.413.886,32 5.107.527,19 1.396.083,58 0,00 207.125.329,93 85.222.708,68 79.997.383,37
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Ansbach GmbH, Ansbach

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Ansbach GmbH, Ansbach, - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Stadtwerke Ansbach GmbH, Ansbach, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 ge-
prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 
zum 31.12.2022 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapit-
algesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-
ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben.
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modi-
fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 
die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitpla-
nung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsys-
tem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und §3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 eingehalten hat. Darüber 
hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung, Gasverteilung und Intelligenter 
Messstellenbetrieb nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG - bestehend jeweils aus der Bilanz zum 
31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie 
die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse 
– geprüft. 

Nach unserer Beurteilung

• wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter 
Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten und 

• aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse 
in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Ener-
giewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n. F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund-
sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungs-
pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend beschrieben. 

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-
rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssiche-
rungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflich-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6 b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG 
und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für 
die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften nach § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und 
des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des 
Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesell-
schaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 
6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 

• ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur 
Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und 

• ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 
bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsur-
teile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.
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Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung 
getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 
1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der 
Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses be-
schriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der 
sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

München, den 12. Mai 2023

Kesel & Partner PartGmbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

München

Lars Dörries             Michael Kerner
(Wirtschaftsprüfer)  (Wirtschaftsprüfer)
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           Stadtwerke Ansbach
           Rügländer Straße 1
           91522 Ansbach

           Telefon: 0981 8904-0
           Telefax: 0981 8904-155
           E-Mail: info@stwan.de
           Internet: www.stwan.de
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